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 Beschlussvorlage 

   
  

TOP 14. Änderung Flächennutzungsplan 
VG Vordereifel-Teilplan 
Windenergienutzung-Bereich Nord 
- Beratung über die im Verfahren 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
eingegangenen   Stellungnahmen  
 
IX.  Keine Ausschlusskriterien 
6.  Wanderwege 

 

 Verfasser: Hans-Paul Wagner 
Bearbeiter: Anna Jütte 
Abteilung:  Abteilung 4 

  Datum:  
22.03.2016 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 

 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 14.04.2016 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
6.  Wanderwege 
 
An der Beratung und Beschlussfassung nehmen die Ratsmitglieder 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.  

 
aufgrund von Ausschließungsgründen gem. § 22 GemO nicht teil. Sie verlassen den 
Sitzungstisch. 
 
Ein Sicherheitsabstand zu den Wanderwegen kann nicht pauschal festgelegt 
werden, da dieser stets vom Anlagentyp und der Höhe abhängt. Folglich sind 
hier jeweils noch Spielräume im Einzelgenehmigungsverfahren. In die Begrün-
dung wird aufgenommen, dass evtl. Schutzabstände um stark begangene 
Wanderwege im Genehmigungsverfahren geprüft werden sollen. Zudem kann 
im Einzelgenehmigungsverfahren festgelegt werden, ob eine Anlage mit einem 
Eiserkennungsystem ausgestattet werden muss. Über Eiserkennungssysteme 
wird über unterschiedliche Messparameter festgestellt, ob Eisansatz an Rotor-
blättern auftreten kann und die Anlagen werden solange abgeschaltet. 
 
Die Traumpfade innerhalb der Verbandsgemeinde Vordereifel werden durch die 
seinerzeit im Vorentwurf - Stand 10.12.2012 - zunächst vorgesehenen Konzent-
rationsflächen im Geltungsbereich der jetzigen 14. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes abschnittsweise durch optische und akustische Auswirkungen 
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der Windenergieanlagen beeinträchtigt werden. Jedoch sind die Beeinträchti-
gungen auf einzelne Abschnitte und Himmelsrichtungen begrenzt, so dass eine 
Unvereinbarkeit mit der Planung generell nicht gegeben ist.  
 
Der Erholungsaspekt findet in der Umweltprüfung Berücksichtigung. 
 
Im Übrigen wird auf die Beschlussempfehlung des Planungsbüros zu Ziffer     
3. b. (Flächen, die aufgrund der Landschaftsbildanalyse herausfallen) verwie-
sen.  
 
 
 
Etwaige Anträge:      
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
 50.000 € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  2016 

 Finanzhaus-
halt  
 20      

Buchungsstel-
le: 
51121-562550 

 

 
 
Anlagen: 
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